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A. Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Leinefelde-Worbis 
 

Bekanntmachung der Beschlüsse 
Nachstehende Beschlüsse wurden in der 6.Sitzung des Stadtrates der Stadt Leinefelde-Worbis 
am 28.09.2020 gefasst: 

233/2020 Tourismuskonzept der Stadt Leinefelde-Worbis 
Beschluss: 
Der Stadtrat Leinefelde-Worbis nimmt das mit dem Schlussbericht vom 11.03.2020 
vorliegende Tourismuskonzept, welches von der ift Freizeit- und Tourismusberatung 
GmbH aus Köln erstellt und in der öffentlichen Stadtratssitzung vom 28.09.2020 
vorgestellt wurde, mit den darin beschriebenen Feststellungen, Strategien, 
Maßnahmen und Projekten als Grundlage der weiteren touristischen Entwicklung im 
Stadtgebiet Leinefelde-Worbis zur Kenntnis. 
 
Beratungsergebnis: einstimmig, 27 Stimmen dafür, 0 Enthaltung(en) 

230/2020 Wahl der Mitglieder für den Seniorenbeirat der Stadt Leinefelde-Worbis 
Beschluss: 
Der Stadtrat wählt gemäß § 4 der Satzung für den kommunalen Seniorenbeirat 
nachfolgende Mitglieder für den Seniorenbeirat der Stadt Leinefelde-Worbis: 
 
1. Thume, Hubert, Beuren 
2. Wehling, Konstantia, Worbis 
3. Funke, Helmut, Leinefelde 
4. Siebert, Ernst, Kallmrode 
5. Weinrich, Annemarie, Birkungen 
6. Weigel, Martha, Worbis 
7. Heiland, Werner, Breitenbach 
8. Otto, Anita, Breitenbach 
9. Hesse, Karl, Kirchohmfeld 
------------------------------------------------------------ 
Nachrücker: 
10. Schwark, Franz, Breitenholz 
11. Kuhn, Lothar, Kirchohmfeld 
 
Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen 

 
 
 

169/2020 Überplanmäßige Ausgabe zur Mitfinanzierung der Straßenentwässerung in der 
Gemeindestraße „Kiel“ gemäß Satzung im OT Hundeshagen 
Beschluss: 
Der überplanmäßigen Ausgabe zum grundhaften Ausbau der Gemeindestraße „Kiel“ 
in Höhe von 100.000,00 € wird zugestimmt. 
 
Beratungsergebnis: einstimmig, 26 Stimmen dafür, 0 Enthaltung(en) 

  



229 
 

Amtsblatt der Stadt Leinefelde-Worbis Nr. 23/2020 vom 01.10.2020 
 

 

170/2020 Außerplanmäßige Ausgabe zur abschließenden Finanzierung des Radweges 
Birkungen-Reifenstein 
Beschluss: 
Der außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 15.000 € zur Fertigstellung des Rad-/ 
Gehweges zwischen Birkungen und Reifenstein im Ortsteil Birkungen wird 
zugestimmt. 
 
Beratungsergebnis: einstimmig, 26 Stimmen dafür, 0 Enthaltung(en) 

173/2020 Außerplanmäßige Ausgabe zur Gebäude- und Altlastenuntersuchung, 
Baugrunderkundung und planerischen Vorbereitung der Erschließung des 
Gewerbegebietes "Milchhof" im OT Leinefelde 
Beschluss: 
Der außerplanmäßigen Ausgabe zur Erschließung des Gewerbegebiets „Milchhof“ im 
OT Leinefelde in Höhe von 250.000,00 € wird zugestimmt. 
 
Beratungsergebnis: einstimmig, 26 Stimmen dafür, 1 Enthaltung(en) 

174/2020 Überplanmäßige Ausgabe für den Neubau des Kindergartens im OT Wintzingerode  - 
Ausbau und Abtransport Deponie sowie Projektplanung, - steuerung, - management 
Beschluss: 
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 300.000,00 € zum Neubau eines 
Kindergartens im OT Wintzingerode wird zugestimmt. 
 
Beratungsergebnis: einstimmig, 26 Stimmen dafür, 1 Enthaltung(en) 

172/2020 Überplanmäßige Ausgabe zur abschließenden Finanzierung des Gewerbegebietes 
"Am Teichhofe" im OT Breitenbach 
Beschluss: 
Der überplanmäßigen Ausgabe zur abschließenden Finanzierung des 
Gewerbegebietes „Am Teichhofe“ im OT Breitenbach in Höhe von 60.000 € wird 
zugestimmt.  
 
Beratungsergebnis: einstimmig, 26 Stimmen dafür, 1 Enthaltung(en) 

 

216/2020 Beschluss über die Jahresrechnung der Gemeinde Hundeshagen für das 
Haushaltsjahr 2018 und über die Entlastung des Bürgermeisters 
Beschluss: 
Gemäß § 80 ThürKO wird die Jahresrechnung der Gemeinde Hundeshagen für das 
Haushaltsjahr 2018 festgestellt und dem Bürgermeister vorbehaltlos Entlastung erteilt. 
 
Beratungsergebnis: einstimmig, 25 Stimmen dafür, 2 Enthaltung(en) 

217/2020 Jahresabschluss 2018 hier: Ermittlung des Zuführungsbetrages und Feststellung des 
Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2018 der Gemeinde Hundeshagen 
Beschluss: 
Von der aufgestellten Jahresrechnung 2018 der Gemeinde Hundeshagen wird 
Kenntnis genommen. 
 
Beratungsergebnis: einstimmig, 26 Stimmen dafür, 1 Enthaltung(en) 
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210/2020 Beteiligungsbericht 2020 
Beschluss: 
Der anliegende Beteiligungsbericht 2020 wird nach § 75a ThürKO zur Kenntnis 
genommen. 
 
Beratungsergebnis: einstimmig, 27 Stimmen dafür, 0 Enthaltung(en) 

211/2020 Energieversorgung Leinefelde-Worbis GmbH - Feststellung des Jahresabschlusses 
2019 und Entlastung 
Beschluss: 
Der Bürgermeister wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der 
Energieversorgung Leinefelde-Worbis GmbH, den Beschlussempfehlungen des  
Aufsichtsrates zu folgen und  
 

1. den Jahresabschluss festzustellen (31.12.2019 Jahresüberschuss: 620.823,14 
€, Bilanzsumme: 10.470.239,84 €), 

2. die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen (auf neue Rechnung 
vorzutragen), 

3. dem Geschäftsführer auf der Grundlage des Prüfungsergebnisses Entlastung 
für das Geschäftsjahr 2019 zu erteilen und 

4. den Mitgliedern des Aufsichtsrates auf der Grundlage des 
Prüfungsergebnisses Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 zu erteilen. 

Beratungsergebnis: einstimmig, 26 Stimmen dafür, 0 Enthaltung(en) 

213/2020 Stadtwerke Leinefelde GmbH - Feststellung des Jahresabschlusses 2019 und 
Entlastung 
Beschluss: 
Der Bürgermeister wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke 
Leinefelde GmbH, den Beschlussempfehlungen des Aufsichtsrates zu folgen und  
 
1. den Jahresabschluss festzustellen (31.12.2019 Jahresüberschuss: 165.023,98 €, 

Bilanzsumme:4.578. T€)  
2. die Verwendung des Jahresergebnisses i.H.v. 165.023,98 € und des 

Gewinnvortages i.H.v. 97.572,32 € wie folgt zu beschließen:  
a. Ein Betrag von 160.000 € an die Gesellschafter auszuschütten,  
b. einen Betrag von 50.000 € in die Gewinnrücklagen einzustellen und  
c. den verbleibenden Betrag in Höhe von 52.596,30 € auf neue Rechnung 
vorzutragen.  

3. dem Geschäftsführer auf der Grundlage des Prüfungsergebnisses Entlastung für 
das Geschäftsjahr 2019 zu erteilen und 

4. den Mitgliedern des Aufsichtsrates auf der Grundlage des Prüfungsergebnisses 
Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 zu erteilen. 

 
Beratungsergebnis: einstimmig, 26 Stimmen dafür, 0 Enthaltung(en) 

212/2020 Städtische Wohnungs-GmbH Worbis - Feststellung des Jahresabschlusses 2019 und 
Entlastung 
Beschluss: 
Der Bürgermeister wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der 
Städtischen Wohnungs-GmbH Worbis, den Beschlussempfehlungen des  
Aufsichtsrates zu folgen und  

1. den Jahresabschluss festzustellen (31.12.2019 Jahresüberschuss  433.378,66 €, 
Bilanzsumme: 15.692.584,51 €), 

2. den Jahresüberschuss in die Gewinnrücklage einzustellen, 
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3. dem Geschäftsführer auf der Grundlage des Prüfungsergebnisses Entlastung für 
das Geschäftsjahr 2019 zu erteilen und 

4. den Mitgliedern des Aufsichtsrates auf der Grundlage des Prüfungsergebnisses 
Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 zu erteilen. 

 
Beratungsergebnis: einstimmig, 26 Stimmen dafür, 0 Enthaltung(en) 

214/2020 Wohnungsbau- und Verwaltungs GmbH Leinefelde - Feststellung des 
Jahresabschlusses 2019 und Entlastung 
Beschluss: 
Der Bürgermeister wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der 
Wohnungsbau- und Verwaltungs GmbH Leinefelde, den Beschlussempfehlungen des 
Aufsichtsrates zu folgen und  
 
1. den Jahresabschluss festzustellen (31.12.2019 Jahresfehlbetrag: 4.884.209,00 €, 

Bilanzsumme: 53.831.208,80 €) 
2. den Jahresfehlbetrag aus den Gewinnrücklagen (Stand 31.12.2019: 9.903.853,42 

€) zu entnehmen, 
3. dem Geschäftsführer auf der Grundlage des Prüfungsergebnisses Entlastung für 

das Geschäftsjahr 2019 zu erteilen und 
4. den Mitgliedern des Aufsichtsrates auf der Grundlage des Prüfungsergebnisses 

Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 zu erteilen. 
 
Beratungsergebnis: einstimmig, 26 Stimmen dafür, 1 Enthaltung(en) 

199/2020 1. Ergänzung Beitritt der Stadt Leinefelde-Worbis zum Kommunalen IT 
Dienstleister - KIV 
Beschluss: 
1. Der Stadtrat beschließt, dass sich die Stadt Leinefelde-Worbis an dem 

kommunalen IT-Dienstleister in Thüringen – Kommunale 
Informationsverarbeitung Thüringen GmbH (KIV) – als Gesellschafterin durch den 
Erwerb eines Anteils in Höhe von 85,27 Euro beteiligt.  

 

2. Der Stadtrat beschließt, den Bürgermeister zu beauftragen und zu ermächtigen, 
allen notwendigen Beschlüssen, Verträgen und Rechtshandlungen zum Beitritt 
der Stadt Leinefelde-Worbis zu dem Thüringer Kommunalen IT-Dienstleister – 
Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH (KIV) – zuzustimmen. 
Der Bürgermeister wird in diesem Zusammenhang ebenfalls beauftragt und 
ermächtigt, alle im Rahmen des Beitrittsverfahrens erforderlichen Erklärungen 
abzugeben und entgegenzunehmen. Dies gilt auch für die Einholung von 
rechtsaufsichtlichen Genehmigungen sowie die notarielle Abwicklung der 
Beteiligung.  

 

3. Der Stadtrat1 beschließt, den Bürgermeister zu ermächtigen, dem 
Gesellschaftsvertrag der KIV (Anlage 1) sowie der Gesellschaftervereinbarung 
der KIV (Anlage 2) einschließlich ggf. notwendiger redaktioneller Änderungen 
aufgrund von behördlichen oder gerichtlichen Anordnungen zuzustimmen. 

 
Beratungsergebnis: einstimmig, 27 Stimmen dafür, 0 Enthaltung(en) 
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182/2020 Neufassung der Satzung zur Regelung der Aufwandsentschädigung für die 
ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt 
Leinefelde-Worbis 
Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Leinefelde-Worbis beschließt die als Anlage beigefügte 
Neufassung der Satzung zur Regelung der Aufwandsentschädigung für die 
ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt 
Leinefelde-Worbis, die ständig zu besonderen Diensten herangezogen werden. 
 
Beratungsergebnis: einstimmig, 27 Stimmen dafür, 0 Enthaltung(en) 

205/2020 Außerplanmäßige Ausgabe: 
Investitionskostenanteil für Straßenentwässerung Wiesengraben im Ortsteil 
Birkungen 
Beschluss: 
Der außerplanmäßigen Ausgabe - Investitionskostenanteil für Straßenentwässerung 
Wiesengraben im Ortsteil Birkungen in Höhe von 13.258,42 € wird zugestimmt.  
 
Beratungsergebnis: einstimmig, 27 Stimmen dafür, 0 Enthaltung(en) 

204/2020 Außerplanmäßige Ausgabe: 
Investitionskostenanteil für Straßenentwässerung Hinter den Höfen im Ortsteil 
Birkungen 
Beschluss: 
Der außerplanmäßigen Ausgabe - Investitionskostenanteil für Straßenentwässerung 
Hinter den Höfen im Ortsteil Birkungen in Höhe von 9.745,86 € wird zugestimmt.  
 
Beratungsergebnis: einstimmig, 27 Stimmen dafür, 0 Enthaltung(en) 

225/2020 Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb „Kommunale Liegenschaftsverwaltung 
Leinefelde-Worbis – KLW“ 
Beschluss: 
Dem anliegenden Wirtschaftsplan 2021 wird zugestimmt. 
 
Beratungsergebnis: einstimmig, 27 Stimmen dafür, 0 Enthaltung(en) 

224/2020 Finanzplanung 2021-2024 für den Eigenbetrieb „Kommunale Liegenschaftsverwaltung 
Leinefelde-Worbis – KLW“ 
Beschluss: 
Der anliegenden Finanzplanung 2021 – 2024 wird zugestimmt. 
 
Beratungsergebnis: einstimmig, 25 Stimmen dafür, 0 Enthaltung(en) 

184/2020 Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 77 - 1. Änderung 
"Kliengasse Hunold GbR", Ortsteil Breitenbach 
Beschluss: 

1. Der Stadtrat der Stadt Leinefelde-Worbis beschließt die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 77-1. Änderung „Kliengasse Hunold 
GbR“, Ortsteil Breitenbach. (siehe Anlage) 

2. Ziel der Bauleitplanung ist es, die bauordnungsrechtlichen und die 
erschließungstechnischen Voraussetzungen für Wohnbaufläche zu schaffen. 

3. Der Bauleitplan entwickelt sich aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan. 

4. Folgende Grundstücke sind von der Planung betroffen: Gemarkung Breitenbach, 
Flur 4, teilweise Flurstück: 323, Flur 9 Flurstücke 137/6, 137/7; 137/8, 137/10, 
137711, 137/12, 138. 
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5. Der Geltungsbereich kann sich während der Planung ändern. 

6. Der Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch ortsüblich bekannt zu 
machen.  

Bemerkung: 
Aufgrund des § 38 ThürKO waren     / keine Mitglieder des Stadtrates von der 
Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
Beratungsergebnis: einstimmig, 26 Stimmen dafür, 0 Enthaltung(en) 

185/2020 Aufstellungsbeschluss zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 81 "Am 
Teichhof/Estrich", Ortsteil Breitenbach 
Beschluss: 
1. Der Stadtrat der Stadt Leinefelde-Worbis beschließt die Aufstellung der 

2.Änderung des B-Planes Nr.81 „Am Teichhof / Estrich“, Ortsteil Breitenbach. 

2. Die Bauleitplanung wird im Verfahren gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) 
durchgeführt. 

3. Ziel der Bauleitplanung ist die planungsrechtliche Änderung und Ausweisung 
eines Teilbereichs (GI1-GI3)  

4. Die B-Plan Änderung wird im § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren 
durchgeführt. 

5. Der Geltungsbereich kann sich während des Verfahrens ändern. 

6. Der Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch ortsüblich bekannt zu 
machen.   

Bemerkung: 
Aufgrund des § 38 ThürKO waren keine Mitglieder des Stadtrates von der Beratung 
und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
Beratungsergebnis: einstimmig, 26 Stimmen dafür, 0 Enthaltung(en) 

188/2020 Aufstellungsbeschluss zur 42. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 145 "An der Kuhle", Ortsteil Breitenbach 
Beschluss: 
1. Der Stadtrat der Stadt Leinefelde-Worbis beschließt gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 

Baugesetzbuch (BauGB) die Aufstellung der 42. Änderung des 
Flächennutzungsplanes (F-Plan) im Bereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 145 „An der Kuhle“, Ortsteil Breitenbach (siehe Anlage) 

2. Ziel der Änderung des F-Plans ist es, bisher „Mischgebiet“ festgesetzte Gebiete 
als „Wohngebiet“ festzusetzen, um die Ausweisung als Wohnbauflächen im 
Bebauungsplanverfahren vorzubereiten.   

3. Der Geltungsbereich des F-Plans kann sich während der Planung ändern. 

4. Der Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt zu 
machen.   

Bemerkung: 
Aufgrund des § 38 ThürKO waren keine Mitglieder des Stadtrates von der Beratung 
und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
Beratungsergebnis: einstimmig, 24 Stimmen dafür, 0 Enthaltung(en) 

186/2020 Aufstellungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 145 "An der 
Kuhle", Ortsteil Breitenbach 
Beschluss: 

1. Der Stadtrat der Stadt Leinefelde-Worbis beschließt die Aufstellung des 
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vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (VB-Plan) Nr. 145 „An der Kuhle“, OT 
Breitenbach 

2. Ziel der Aufstellung der Bauleitplanung ist es, die bauordnungsrechtlichen und 
die erschließungstechnischen Voraussetzungen für die Bereitstellung von 
Wohnbauland zu schaffen. 

3. Der Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch ortsüblich bekannt zu 
machen.  

4. Der Bauleitplan entwickelt sich nicht aus dem rechtskräftigen 
Flächennutzungsplan und muss im Zuge der 42. Änderung geändert werden. 

5. Der Geltungsbereich kann sich während der Planung ändern. (ca. 2.300 m²) 

Bemerkung: 
Aufgrund des § 38 ThürKO waren keine Mitglieder des Stadtrates von der Beratung 
und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
Beratungsergebnis: einstimmig, 23 Stimmen dafür, 1 Enthaltung(en) 

201/2020 Festlegung der Gebietskulisse für den Ersatzneubau Kindergarten Kallmerode 
Beschluss: 
Die Stadt beschließt für den geplanten Ersatzneubau des Kindergartens Kallmerode 
die räumliche Abgrenzung des Gebietes (siehe Anlage) entsprechend der 
Bekanntmachung des TMIL vom 30.03.2020 zur Einführung der neuen 
Städtebauförderprogramme im Zusammenhang mit dem Bund-Länder-Programm 
„Lebendige Zentren“. Der Ersatzneubau dient der Gewährleistung der 
Daseinsvorsorge sowie der Erneuerung des baulichen Bestandes. Ziel ist eine 
Standortaufwertung sowie die Entwicklung von attraktiven identitätsstiftenden 
Standorten für Wohnen und Arbeiten und entspricht somit den vorgebenden Zielen 
des Programms. 
 
Beratungsergebnis: einstimmig, 25 Stimmen dafür, 0 Enthaltung(en) 

202/2020 Festlegung der Gebietskulisse für den Ersatzneubau Kindergarten Breitenholz 
Beschluss: 
Die Stadt beschließt für den geplanten Ersatzneubau des Kindergartens Breitenholz 
die räumliche Abgrenzung des Gebietes (siehe Anlage) entsprechend der 
Bekanntmachung des TMIL vom 30.03.2020 zur Einführung der neuen 
Städtebauförderprogramme im Zusammenhang mit dem Bund-Länder-Programm 
„Lebendige Zentren“. Der Ersatzneubau dient der Gewährleistung der 
Daseinsvorsorge sowie der Erneuerung des baulichen Bestandes. Ziel ist eine 
Standortaufwertung sowie die Entwicklung von attraktiven identitätsstiftenden 
Standorten für Wohnen und Arbeiten und entspricht somit den vorgebenden Zielen 
des Programms. 
 
Beratungsergebnis: einstimmig, 25 Stimmen dafür, 0 Enthaltung(en) 

177/2020 Beschluss über die Absicht der Teileinziehung der Ortsverbindungsstraße vom 
Ortsteil Breitenholz bis an die Gemarkungsgrenze Gernrode 
Beschluss: 

1. Der Stadtrat der Stadt Leinefelde-Worbis beschließt, dass ein 
Teileinziehungsverfahren der Ortsverbindungsstraße vom Ortsteil Breitenholz 
bis an die Gemarkungsgrenze Gernrode gem. § 8 ThürStrG durchgeführt 
werden soll. Die Benutzung der Straße soll für Fahrzeuge über 3,5 t untersagt 
werden.  

 
2. Die Vergabe von Ausnahmegenehmigung zum Befahren gesperrter Straße bei 

bestehenden Verkehrsbeschränkungen für z.B. den öffentlichen 
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Personennahverkehr muss im Einzelfall durch die zuständige 
Straßenverkehrsbehörde geprüft werden.  

 
3. Dieses Vorhaben wird gemäß § 8 Abs. 3 ThürStrG hiermit öffentlich bekannt 

gegeben. 
 
Beratungsergebnis: 25 Stimmen dafür, 1 dagegen, 0 Enthaltung(en) 

187/2020 1. Ergänzung Namensgebung im Bereich des B-Planes Nr. 99 "Im Bodenweg", 
Ortsteil Breitenbach 
Beschluss: 
Nach der Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. 99 „Im Bodenweg“, Ortsteil 
Breitenbach und der damit verbundenen Fertigstellung der Erschließungsstraße 
macht es sich erforderlich, nach Thüringer Straßengesetz, den neu gebauten 
Straßenabschnitt zu benennen. 
 
Empfehlung Ortsteilrat Breitenbach: 
  Bodenweg 
 
Vorschlag der Verwaltung: 
  Teichblick 

Vor dem Boden 
 
Die Straße wird als Gemeindestraße (§ 3 (1) Punkt 3 ThürStrG) eingestuft und trägt 
den Namen „Bodenweg“ 
 
Beratungsergebnis: einstimmig, 26 Stimmen dafür, 0 Enthaltung(en) 

231/2020 Ermächtigung des Bürgermeisters zur Gründung der Landesgartenschau GmbH 
Beschluss: 
Der Bürgermeister wird ermächtigt, alle notwendigen Beschlüsse, Verträge und 
Rechtshandlungen zur Gründung der Landesgartenschau GmbH mit der Stadt 
Leinefelde-Worbis als Gründungsmitgesellschafterin vorzubereiten. 
 
Beratungsergebnis: einstimmig, 26 Stimmen dafür, 0 Enthaltung(en) 

 

232/2020 Antrag der Fraktion DIE LINKE 
Aufwertung und Neugestaltung des Uhrenturmes vor der ehemaligen 
Baumwollspinnerei zu einem Info-Point 
Beschluss: 
Die Mitglieder der Fraktion DIE LINKE beantragen, dass der Stadtrat beschließt, 
 
- den Ausschuss für Jugend, Kultur, Soziales und Sport zu beauftragen, in 

Zusammenarbeit mit der Verwaltung und dem Ortsteilrat Leinefelde ein Konzept zu 
entwickeln für die Erhaltung des Uhrenturmes, einem Wahrzeichen und 
Industriekulturerbe der Baumwollspinnerei Leinefelde an authentischem Ort. 
 
Der Uhrenturm soll als Info-Point eingerichtet werden, welcher die 
Entstehungsgeschichte der Stadt Leinefelde in den 1960er Jahren sowie die 
Umbrüche und die Weiterentwicklung der Stadt in den 1990er bis heute erzählt. 
Weiterhin könnte auch auf aktuelle Stadtentwicklungsprojekte und 
Sehenswürdigkeiten der Stadt und Umgebung hingewiesen werden. 
 
Die Ausgestaltung des Info-Points sollte mit modernen medialen Elementen 
vorgenommen werden, wie einer Videoinstallation mit Foto- und Filmmaterial aus 
den Archiven verknüpft mit aktuellen Präsentationen. Auch könnte ein historisches 
Foto vom damaligen Werkseingang auf einer Tafel mit entsprechender Erläuterung 
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installiert werden. 
Der Info-Point sollte frei zugänglich sein für Touristen sowie auch als 
Vermittlungselement für die kulturelle und historische Bildung von Schüler*innen 
für die Stadt- und Heimatgeschichte genutzt werden können. 
 
Die Geschichte unserer Stadt kann hier an einem authentischen Ort für die 
Nachwelt erzählt und zugänglich gemacht werden.  
Kosten: 
 - einmalig: Herrichtung, Renovierung und Aufwertung des Uhrenturms 
 - einmalig: Einrichtung einer Videoinstallation u. Herstellung der verschiedenen 
Filmproduktionen 
- jährlich: Wartungskosten und energetische Betreibungskosten 

 
Für die einmaligen Kosten zur Renovierung des Uhrenturmes und Ausgestaltung als 
Info-Point könnten Fördermittel beim Land beantragt werden, z.B. aus der Leader-
Förderung oder anderen. 
 
Beratungsergebnis: einstimmig, 27 Stimmen dafür, 0 Enthaltung(en) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmerkung: 
Die Anlagen zu den Beschlüssen können im Ratsbüro, Rentamt Worbis, Rossmarkt 1, 37339 
Leinefelde-Worbis zu den Dienstzeiten eingesehen werden. 

gez. Marko Grosa 
Bürgermeister 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

B e k a n n t m a c h u n g 

Einladung 

Am Montag, dem 05.10.2020 um 19:00 Uhr, findet im Rathaus Wasserturm Leinefelde, 
großer Sitzungssaal, Bahnhofstraße 43, 37327 Leinefelde-Worbis, die 6. Sitzung des 
Ortsteilrates des Ortsteiles Breitenbach statt, zu der ich Sie im Einvernehmen mit dem 
Bürgermeister herzlich einlade. 

gez. Irene Born 
Ortsteilbürgermeisterin 

Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir um vorherige Anmeldung beim Ordnungsamt unter 
der Nummer 03605/200-254 und um Einhaltung der Hygienevorschriften.  

 

Tagesordnung: 
 

I. Öffentliche Sitzung 
 

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und der 
ordnungsgemäßen Ladung 

 
2. Feststellung der Tagesordnung 
 
3. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 26.08.2020 
 

Sitzungsort beachten! 
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4. Mitteilungen der Ortsteilbürgermeisterin, des Bürgermeisters und der Verwaltung 
sowie Aussprache 

 
5. Vorstellung des Haushaltplanentwurfs für das Haushaltsjahr 2021 
 
5.1. Beschluss zum Ausgabeplan der Ortsteilratsmittel 2021 – Ortsteil Breitenbach 

Vorlage: 239/2020 
 
6. Anfragen und Anregungen 
 
7. Schließung der öffentlichen Sitzung 
 
8. Anfragen der Bürger 
 
II. Nichtöffentliche Sitzung 
__________________________________________________________________________________ 
 

B e k a n n t m a c h u n g 

Einladung 
 

Am Dienstag, dem 06.10.2020 um 19:00 Uhr findet in der Festhalle Siechen, Saal, 
Siechenstraße 20, 37327 Leinefelde-Worbis, die 5. Sitzung des Ortsteilrates des Ortsteiles 
Birkungen statt, zu der ich Sie im Einvernehmen mit dem Bürgermeister herzlich einlade. 

gez. Michael Apel 
Ortsteilbürgermeister 

Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir um vorherige Anmeldung beim Ordnungsamt unter 
der 03605/200-254 und um Einhaltung der Hygienevorschriften.  

 

Tagesordnung: 
 

I. Öffentliche Sitzung 
 

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und der 
ordnungsgemäßen Ladung 

 
2. Feststellung der Tagesordnung 
 
3. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ortsteilrates vom 

17.08.2020 
 
4. Mitteilungen des Ortsteilbürgermeisters, des Bürgermeisters, der Verwaltung und 

Aussprache 
 
5. Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs 2021 
 
6. Anfragen und Anregungen 
 
7. Schließung der öffentlichen Sitzung des Ortsteilrates 
 
8. Anfragen der Bürger 
 
II. Nichtöffentliche Sitzung 
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B. Veröffentlichungen sonstiger Stellen 
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